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Lockerungen im Vergaberecht
durch die Bundesregierung im                 

2. Konjunkturpaket 
jetzt verlängert bis 2011

Bauleistungen:
• beschränkte Ausschreibung bis 1 Mio.€
• freihändige Vergabe bis 100 T€
Liefer- und Dienstleistungen: Wahl zwischen 

beschränkter Ausschreibung und freihändiger 
Vergabe bis 100 T€
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Vorteile
 Durch höhere Wertgrenzen können Vergabeverfahren 

schneller abgewickelt werden: Aufträge kommen 
zügiger bei den Unternehmen an.

 Nach der beispiellosen Finanz- und Wirtschaftskrise 
ist die Konjunktur wieder in Fahrt gekommen.

 Das Vorkrisenniveau ist jedoch noch nicht erreicht.
 Mit der Verlängerung der Sonderregelung wird ein 

flankierender Beitrag zur Unterstützung der 
begonnenen konjunkturellen Erholung geleistet.

 Restliche Aufträge aus dem Konjunkturpaket können
bis 2011 noch abgewickelt werden.
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Gesetz zur Modernisierung des 
Vergaberechts, § 97 Abs. 3 GWB

 „Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge vornehmlich zu 
berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge 
aufgeteilt  (Teillose) und getrennt nach Art oder 
Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil-
oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, 
wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies 
erfordern.“

Begründung im Einzelfall, wenn ein Auftraggeber 
von der Losteilung absehen will. 

Wirtschaftsministerium
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Mittelstandsgerechte Vergabe

 durch regelmäßige öffentliche Ausschreibung

 als Vorkehrung gegen Manipulation und 
Korruption

 durch vorgesehenes Prinzip der losweisen 
Vergabe

 zur Sicherung einer wirtschaftlichen 
Auftragsvergabe der öffentlichen Hand

Wirtschaftsministerium
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Mittelstandsförderungsgesetz und 
entsprechende Richtlinien

Neben den allgemeinen Vergaberegelungen, insbesondere 
nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB) und der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Leistungen (VOL), sind in Baden-Württemberg von den 
Behörden des Landes, den kommunalen Auftraggebern 
und sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen 
Rechts bei öffentlichen Aufträgen zu beachten: 
• das Gesetz zur Mittelstandsförderung (MFG) vom 

19. Dezember 2000 (GBl. S. 745) und 
• die soeben aktualisierten und neu bekanntgemachten 

Mittelstandsrichtlinien für öffentliche Aufträge (MRöA) 
vom 9. Dezember 2010 (GABl. S. 562). 
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Mittelstandsförderungsgesetz (MFG)

 Nach § 2 MFG sind die genannten öffentlichen Auftraggeber 
allgemein verpflichtet, zur Erhaltung und Förderung des 
Mittelstands beizutragen, indem sie bei allen Planungen, 
Programmen und Maßnahmen den Zweck des 
Mittelstandsförderungsgesetzes beachten. 

 Konkretisierung dadurch, dass für kleine und mittlere Unter-
nehmen im Rahmen der bestehenden Vergabevorschriften  
eine angemessene Beteiligung am Vergabevolumen der 
öffentlichen Hand verlangt wird (§ 18 MFG).

 Die allgemeinen Grundsätze des Wettbewerbs: 
Gleichbehandlung, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind 
jedoch weiterhin zwingend zu beachten.
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Mittelstandsrichtlinien 
für öffentliche Aufträge (I)

Baden-Württemberg
 Zusammenfassung verschiedener 

Vergabevorschriften für den Wettbewerb:

 Einbeziehung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) bei Angebotseinholung im 
Rahmen von beschränkten Ausschreibungen und 
freihändigen Vergaben.

 Gleichbehandlung von Bietern und Interessenten 
ohne Rücksicht auf örtlichen Sitz.

Wirtschaftsministerium
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Mittelstandsrichtlinien (II)
Baden-Württemberg

 Teilung von Aufträgen in Lose, soweit möglich.
 Gleichstellung der Angebote von 

Bietergemeinschaften mit Einzelbietern.
 Beteiligung von KMU bei Weitervergabe  von 

Leistungen an Nachunternehmer.
 dazu gehört auch: Beauftragung eines 

Generalunternehmers nur, wenn er wesentliche 
Teile selbst ausführt (1/3) und die Zusammen-
fassung nachweisbare Vorteile bietet (Nr. 10.4 
Mittelstandsrichtlinien).
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Prinzip der losweisen Vergabe
 Damit kleine und mittlere Unternehmen sich

bewerben können, sind umfangreiche Aufträge 
möglichst aufzuteilen:
→ in Teillose, also mengenmäßig
→ in Fachlose, getrennt nach Handwerks- bzw. 

Gewerbezweigen (Gewerken).
 eine Zusammenfassung mehrerer Fachlose, z.B. an 

Generalunternehmer, ist nur gestattet, wenn dafür 
wirtschaftliche oder technische Gründe vorliegen. 

Losteilung ermöglicht also, 
Aufträge zu streuen oder zu „portionieren“
z.B. durch Aufteilung in einzelne Gewerke

Wirtschaftsministerium
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Generalunternehmer
 Es besteht grundsätzlich Möglichkeit für mittelständische 

Teilhabe
a) Zum einen können Mittelständler sich für solche Gewerke, 

die der Generalunternehmer nicht selbst ausführt, als 
Unterauftragnehmer bewerben: 
Dabei sind von VOB bzw. VOL einzuhalten und dürfen 
keine ungünstigeren Bedingungen als zwischen ihm selbst 
und dem öffentlichen Auftraggeber vereinbart auferlegt 
werden (Nr. 10.5 Mittelstandsrichtlinien).

b) Mittelständische Firmen können sich zu einer 
Bietergemeinschaft zusammenschließen, die dann selbst als 
Generalunternehmer am Wettbewerb um den öffentlichen 
Auftrag teilnimmt (Nr. 10.2 der Mittelstandsrichtlinien). 

 Generalübernehmer, (das diejenigen, die selbst keine 
Bauleistung gewerbsmäßig ausführen), dürfen bei der Vergabe 
von Bauleistungen nicht beteiligt werden (Nr. 10.3
Mittelstandsrichtlinien).
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Freie Berufe I

Das Mittelstandsförderungsgesetz regelt dazu 
in seinem § 1 Abs. 1 Buchst. a: „Zu den 
Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft 
gehören auch die freien Berufe“.
Diese Feststellung greifen die 

Mittelstandsrichtlinien in Nr. 11.1 auf.
Bei der Vergabe freiberuflicher Leistungen ist 

nach Nr. 11.2 der Mittelstandsrichtlinien im 
Wesentlichen Folgendes zu beachten:

Wirtschaftsministerium
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Freie Berufe II

 Freiberuflich Tätige dürfen sich um öffentliche 
Aufträge nur bewerben, wenn sie ihre 
Berufsordnungen und gesetzlichen 
Honorarordnungen einhalten.

Die Vergabe von Leistungen an die freien Berufe 
erfolgt nach den für die Leistung maßgeblichen 
Kriterien (insbesondere Qualität, fachlicher und 
technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, 
Kundendienst). 

Begrenzt wird die Leistung durch den nach einer 
gesetzlichen Gebühren- oder Honorarordnung 
vorgeschriebenen Preis.

Wirtschaftsministerium
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Freie Berufe III
 Die Vergabe erfolgt freihändig, über ein 

Wettbewerbsverfahren nach den Richtlinien für 
Planungswettbewerbe (RPW) oder nach den Richtlinien 
für die Beteiligung freiberuflich Tätiger an 
Baumaßnahmen des Landes und des Bundes (RifT).

 Oberhalb des Schwellenwertes von derzeit 193.000 Euro
erfolgt die Vergabe freiberuflicher Leistungen unter 
Anwendung der VOF, d.h. im Verhandlungsverfahren mit 
vorherigem Teilnahmewettbewerb. 

 Sind die freiberuflichen Leistungen vorab eindeutig und 
erschöpfend beschreibbar, erfolgt die Vergabe oberhalb 
des Schwellenwertes von derzeit 193.000 Euro nach der 
VOL/A, d.h. in einem Ausschreibungsverfahren.

Wirtschaftsministerium
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Freie Berufe IV

Bei der Vergabe freiberuflicher Leistungen muss der 
Auftraggeber alle zur Ermittlung des Honorars 
erforderlichen Parameter benennen.

Die Aufträge sind zu streuen.
Nach § 4 Abs. 5 VOF (also EU-weite Vergabe) 

sollen kleinere Büroorganisationen und 
Berufsanfänger angemessen beteiligt werden.

Diese Vorschrift wirft in der Praxis aber erhebliche 
Schwierigkeiten auf. 
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Weitere mittelstandsfreundliche 
Regelungen I

In Baden-Württemberg haben wir Ergänzungen zur VOB/A, 
also zum Vergabeverfahren, die seit 1997 festschreiben, 
Bauaufträge des Landes nur unter folgenden Bedingungen zu 
vergeben: 

 Das Bauunternehmen muss mindestens 70% der Leistungen, 
auf die sein Betrieb eingerichtet ist, mit Stammpersonal 
ausführen.

 Dasselbe gilt für Subunternehmer und die Subunternehmer 
schließlich - das ist der dritte Punkt - dürfen ihre Leistungen 
nicht an Subsubunternehmer weitergeben. 

 Das Stammpersonal muss bei der Angebotsabgabe 
nachgewiesen werden. 

Wirtschaftsministerium
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Weitere mittelstandsfreundliche 
Regelungen II

 Eine weitere Möglichkeit der Förderung mittelständischer 
Interessen ist die konsequente Inanspruchnahme der so 
genanten Bagatellklausel in § 2 Nrn. 6 und 7 der 
Vergabeverordnung bei EU-weiten Vergaben. 

 Damit soll ermöglicht werden, kleinere Lose nicht EU-weit 
ausschreiben zu müssen, da solche Lose in der Regel nur für 
Bieter im nationalen Bereich von Interesse sind und für den 
EU-weiten Wettbewerb außer acht gelassen werden können. 

 Mit dieser Bagatellklausel können Aufträge, die an sich 
europaweit ausgeschrieben werden müssten, dann national 
ausgeschrieben werden, wenn (z.B. für Bauleistungen) das 
einzelne Los den Auftragswert von 1,0 Mio. Euro nicht 
erreicht und insgesamt 80% der Gesamtvergabe europaweit 
vergeben werden.

Wirtschaftsministerium
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vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.
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GWB, VgV, VOF – alles einfacher? 

Beigeordneter Norbert Portz 
Deutscher Städte- und Gemeindebund
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I. Vergaben über EU-Schwelle: Nur hier gilt GWB / VgV / 
SektVO / VOF / 2. Abschnitte VOB/A und VOL/A:

1. EU-Schwelle (ohne Umsatzsteuer), siehe § 2 VgV:
• VOB/A: 4,845 Mio. €
• VOL/A und VOF: 193 000 €
• Sektoren-AG: 387 000 € bei Liefer- und Dienstleistungen
2. Kriterium Auftragswert: Funktionale und zeitliche Einheit
3. § 3 VOF 2006 („Dieselbe Leistung“) = Berechnung § 3 VgV?

A. Zweiteilung des Vergaberechts
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4. EU-Primärrecht vor Vergabekammern / Vorabinformation AG

5. Vergaben unter EU-Schwelle: VOB/A / VOL/A (1. Abschnitt):
• Vergaberecht ist Haushaltsrecht / Schadensersatz aus c.i.c.
• Einstweilige Verfügung vor Landgericht (OLG Düsseldorf, 13.01.10) 
• BReg will „wirksamen Rechtsschutz im Unterschwellenbereich“ 

Zweiteilung des Vergaberechts
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1. Beschränkung (Primär-) Rechtsschutz für Bieter:
• § 107 III Nr. 1 GWB: Antrag erfordert „unverzügliche“ Rüge / EuGH v. 

28.01.2010: Einleitung Verfahrens „unverzüglich, spätestens in 3 
Monaten“ ist EU-Verstoß / Übertragbarkeit auf deutsches Recht?

•     § 107 III Nr. 3 GWB: Bieter muss aus „Vergabeunterlagen erkennbare 
Verstöße“ bis Fristende Angebotsablauf rügen

• § 107 III Nr. 4 GWB: Antrag unzulässig bei mehr als 15 KTagen nach 
eindeutiger AG-Mitteilung, Rüge nicht abzuhelfen 

• Vor: Klarer AG-Hinweis in Bekanntmachung auf Frist / Präklusion

II. Kernpunkte EU-Rechtsschutz (GWB) 
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2. Vorabinformation des Auftraggebers nach § 101a GWB:

• AG-Information: Nicht berücksichtigte Bieter / Bewerber (Textform)
• Angabe: AN-Namen / Gründe der Nichtberücksichtigung / frühester 

Zeitpunkt des Vertrags (OLG Jena v. 09.09.2010: „Muss-Vorgabe“)
• Möglichkeit des Vertrags: 15 KTage nach Absendung d. Information 

/ Verkürzung auf 10 KTage bei Fax / Elektronischer Information 

Kernpunkte EU-Rechtsschutz (GWB) 
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1. Überführung § 13 VgV in §§ 101a, b GWB

2. Festsetzung / Berechnung Schwellenwerte (§§ 1-3 VgV)

3. Inkraftsetzung 2. Abschnitt VOB/A, VOL/A sowie VOF

4. Vorgaben zur Angabe zum Energieverbrauch in LB und als 
Zuschlagskriterien bei Technischen Geräten / Fahrzeugen

III. Hauptinhalt neuer Vergabeverordnung (VgV)
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I. Vergaberechtsfreiheit kommunaler Kooperationen:

1. (Vertikales) In-House-Geschäft (Kontrolle / Wesentlichkeit)

2. Horizontale Zusammenarbeit „bei einer allen Kommunen 
obliegenden Aufgabe“

B. Weitere aktuelle Entwicklungen
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1. Bestimmung der Leistung ist Vergabeverfahren vorgelagert

2. Beschaffungsentscheidung der Vergabestelle ist nicht auf 
Vertretbarkeit / Richtigkeit kontrollierbar

3. Sachbezogene Gründe der Vergabestelle sind ausreichend / 
Keine Markerkundung erforderlich 

II. Bestimmung Leistungsgegenstand obliegt AG 
(OLG Düsseldorf vom 17.02.2010)
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1. Auftragsbezug / Verhältnismäßig / Eigenerklärungen / PQ 
2. Kein automatischer Ausschluss bei Parallelbewerbungen / 

Mitglied Bietergemeinschaft (EuGH vom 23.12.2009)
3. Trennung Eignungs- und Zuschlagskriterien: 
• Eignung: Unternehmensbezug
• Zuschlagserteilung: Angebotsbezug
• Mehr an Eignung (Anzahl Referenzen): Kein Zuschlagskriterium
• Abgrenzung: Schulung Personal / Reaktionszeit im Störfall?

III. Eignungskriterien / Eignungsprüfung
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1. Kriterium „niedrigster Preis“ zulässig / Aber OLG Düsseldorf 
07.01.10: Preis einziges Kriterium: Nebenangebot unzulässig

2. Bieter-AGB: Ausschluss, OLG München, VergabeR 2008, 580

3. Bietervorgabe „Öffnung Umschlag (Urkalkulation) im Beisein 
Bieter“: Ausschluss (OLG Düsseldorf vom 15.03.2010)

IV. Zuschlagskriterien und Wertung
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I. Investitionsbeschleunigung in 2009 / 2010 (KoPa II)
II. Höhere Wertgrenzen für Beschränkte/ Freihändige Vergaben: 
1. Bauleistungsvergaben (ohne Umsatzsteuer):

• Beschränkt bis 1 Mio. €
• Freihändig bis 100 000 €

2. Dienst- und Lieferleistungen (ohne Umsatzsteuer): 
• Freihändige und Beschränkte Vergaben bis 100 000 €

C. Wertgrenzen: Beschränkte / Freihändige Vergaben
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3. Nach Zuschlag: Bekanntmachung auf AG-Internetportal:
• Mindestens ein Monat
• Angabe: AG-Daten / Vergabeart / Auftragsgegenstand / Ort und 

Ausführungszeit / Name des beauftragen Unternehmens

4. Verlängerung bis 31.12.2011 u. a.: Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen, Brandenburg, NW, Rheinland-Pfalz

Erhöhte Wertgrenzen für Beschränkte / Freihändige 
Vergaben
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I. Wesentlicher Inhalt der VOF-Novellierung

1. Reduzierung auf 20 Paragrafen / Neue Struktur / Chronologie
2. Klare Abgrenzung zur VOL: „Lösung kann nicht vorab 

eindeutig und erschöpfend beschrieben werden“ (§ 1 VOF)
3. Namen / Qualifikation Leistungserbringer: § 4 Abs. 3 VOF
4. Sicherstellung Wettbewerb bei Projektanten (§ 4 Abs. 5 VOF)
5. Eignung: Grundsätzlich sind Eigenerklärungen (Umsatz, 

Referenzen etc. zu verlangen (§ 5 Abs. 2 VOF) 

D. Neue VOF und aktuelle Entwicklungen
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6. Möglichkeit („können“) zur Nachforderung von Erklärungen / 
Nachweisen (§ 5 Abs. 3 und § 11 Abs. 3 VOF) / Auch (wesentliche) 
Preisangaben? (Beeinflussung Wettbewerb!)

7. Klare Beschreibung von Inhalt / Ablauf des Verhandlungsver-
fahrens (§§ 10 und 11 VOF):

(1) 1. Stufe: Auswahl nicht ausgeschlossener und geeigneter
Bewerber zu Verhandlungen / Ausnahmefall: Los (§ 10 Abs. 3 VOF):
• Angabe der Mindestzahl (zwingend) und ggf. Höchstzahl der zur 

Verhandlung aufgeforderter Bewerber (§ 10 Abs. 4 VOF)
•      Mitteilung Ablehnungsgründe 15 Tage nach Abschluss des 

Teilnahmewettbewerbs (§ 10 Abs. 5 VOF)

Wesentlicher Inhalt der VOF-Novellierung
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(2) 2. Stufe: Aufforderung zur Verhandlung / Angebotsabgabe:

• Inhalt der Aufforderung: Insbesondere Gegenstand, 
Zuschlagskriterien, ggf. Vertragsentwurf (§ 11 Abs. 2 VOF)

• Zuschlagskriterien / Gewichtung durch AG: Qualität der 
Planung, Projekteinschätzung, Präsentation etc.

Wesentlicher Inhalt der VOF-Novellierung
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8. Vertragsschluss mit Bieter, der „bestmögliche Leistung
erwarten lässt“ (§ 11 VOF) 
• Nur bei „zuschlagsfähigem Angebot“ (§ 11 Abs. 6 S. 1 VOF)
• Folge: Angebote ohne (wesentliche) Angaben: Ausschluss 

• Dokumentation „von Anbeginn an und fortlaufend“: § 12 VOF
• Mitteilung der Ablehnungsgründe innerhalb von 15 KTagen 

nach Antrag an nicht berücksichtigte Bieter (§ 14 Abs. 5 VOF

Wesentlicher Inhalt der VOF-Novellierung
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1. VOF-Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung: 
Wettbewerb / Transparenz gelten (OLG Düsseldorf: 01.10.09)

2. Entscheidung des Preisgerichts ist kein Zuschlag / Folge: : 
Nachprüfungsverfahren zulässig (OLG Koblenz v. 26.05.2010)

3. „Berliner Stadtschloss“: Überprüfung von Bieterangaben nur 
in zumutbarem Maße: OLG Düsseldorf, VergabeR 2010, 487 

II. Aktuelle VOF- Entscheidungen / Freiberuflichkeit 
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4. Kriterium „Verfügbarkeit vor Ort“: Zulässig / Kriterium 
„Ortsansässigkeit“: Unzulässig (VK Sachsen v. 31.01.2007) 

5. VOF sieht keinen Ausschluss unangemessen niedriger / 
hoher Angebote vor (OLG München, IBR 2009, 230)

6. Verstoß gegen HOAI- Preisrecht in VU: Vergaberechtsschutz 
(OLG Düsseldorf, IBR 2008, 599) / Aber: AG muss Grundlage 
d. Honorarberechnung (Baukosten/ Honorarzone) vorgeben

Aktuelle VOF- Entscheidungen / Freiberuflichkeit
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7. Planungswettbewerb: AG kann nicht zum Auftrag gezwungen 
werden („Niedersächsischer Landtag“): OLG Celle v. 15.07.10  

8. VOF- Vergaben bedingen zeitnahe und laufend fortgeführte  
Dokumentation (OLG Celle vom 12.05.2010)

9. Fehlerhafte Vergabebetreuung: Ingenieur haftet (Falsche 
Kostenschätzung), OLG Saarbrücken vom 23.11.2010  

10. Einstweilige Verfügungen (Urheberrecht) nicht bei zu langem  
Abwarten  („Stuttgart 21“), OLG Stuttgart, NZBau 2010, 639

Aktuelle VOF-Entscheidungen / Freiberuflichkeit 
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Durch Wissen und Strategie zur effizienten Vergabe!

E. Fazit 
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Kurzportrait Menold Bezler Rechtsanwälte

 Menold Bezler Rechtsanwälte ist eine unabhängige, partnerschaftlich 
strukturierte Rechtsanwalts- und Notarkanzlei mit derzeit mehr als 50 
Rechtsanwälten und einem Notariat mit Sitz in Stuttgart

 Die öffentliche Hand und deren Unternehmen beraten wir umfassend in 
allen Organisations- und Rechtsfragen, insbesondere auch im 
Vergaberecht, Bau- und Immobilienrecht sowie bei der Konzeption und 
Durchführung von Investoren- und PPP-Projekten. 

 Das für die Beratung der öffentliche Hand bei Menold Bezler zuständige 
Rechtsanwaltsteam wurde im Jahr 2004 (noch firmierend unter Luther 
Menold Rechtsanwälte) vom renommierten JUVE Handbuch 
Wirtschaftskanzleien aufgrund seiner bundesweiten Expertise bei 
Vergabeverfahren, Infrastruktur und PPP-Projekten als 
"Vergaberechtskanzlei des Jahres 2004" ausgezeichnet.
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Ablauf 
Nachprüfungsverfahren
§§ 102 ff. GWB 

1. Instanz:

Voraussetzung für Zulässigkeit des Antrags:
1. Antragsbefugnis, § 107 Abs. 2 GWB

2. Rechtzeitige Rüge des behaupteten Vergaberechtsverstoßes, § 107 Abs. 3 GWB
3. Form, § 108 GWB 

Entscheidung der Vergabekammer

2. Instanz: Mögliches Rechtsmittel: Sofortige Beschwerde 
§ 116 ff. GWB 

Bedeutung der Rüge für den Vergaberechtsschutz (1)

Vergabekammer
Baden-Württemberg

Nachprüfungsantrag 
§§ 107, 108 GWB

Vergabestelle
Zustellung des 
Nachprüfungsantrags 
mit Zuschlagsverbot 
(§ 115 GWB)

Oberlandesgericht Karlsruhe 
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Bedeutung der Rüge für den Vergaberechtsschutz (2)

Rügeobliegenheiten gemäß § 107 Abs. 3 Satz 1 GWB

Der Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit

1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im 
Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
unverzüglich gerügt hat, 

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung 
erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
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Formale Anforderungen an Rügen

Die Vergaberechtsprechung stellt folgende Anforderungen an Rügen:

 Eine Rüge könnte formlos erfolgen. Aufgrund der Beweispflichtigkeit des 
Bieters empfiehlt sich jedoch eine schriftliche Rüge.

 Die Rüge muss eindeutig als solche erkennbar sein. Nicht ausreichend ist 
es daher, den Auftraggeber z. B. nur um Überprüfung der 
Vergabeunterlagen zu bitten oder ihm Anregungen zu geben. 

 Erhebt ein Bieter eine Rüge, so muss diese inhaltlich hinreichend 
bestimmt sein. Der Auftraggeber, der die Möglichkeit erhalten soll, der Rüge 
abzuhelfen, muss erkennen können, worin der Vergabeverstoß liegen soll. 

 Im Hinblick auf die Korrekturmöglichkeit des Auftraggebers dürfen 
Rügeerhebung und Einreichung des Nachprüfungsantrages
grundsätzlich nicht gleichzeitig erfolgen. Anderes gilt jedoch dann, wenn 
durch ein weiteres Warten die Wahrung der Bieterrechte – z. B. durch 
Zuschlagserteilung – gefährdet wäre. 
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Aktuelle Rechtsprechung zu den Rügeobliegenheiten (1)

1. Unverzüglichkeit der Rüge gemäß § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB 

 EuGH, Urteil vom 28.01.2010 - Rs. C-406/08, britisches Recht betreffend

 Divergierende Entscheidungen dt. Vergabekammern und Gerichte in Reaktion auf die 
EuGH-Entscheidung. Wesentlicher Streitpunkt: genügt die (gesetzliche) Definition der 
Unverzüglichkeit in § 121 BGB ("ohne schuldhaftes Zögern") den vom EuGH aufgestellten 
Anforderungen?

pro: OLG Dresden, Beschluss vom 07.05.2010 - WVerg 6/10
VK Bund, Beschluss vom 05.03.2010 – VK 1-16/10

contra: OLG Celle, Beschluss vom 26.04.2010 – 13 Verg 4/10
OLG Koblenz, Beschluss vom 26.05.2010, 1 Verg 2/10
VK Hamburg, Beschluss vom 07.04.2010 – VK BSU 2/10
VK Saarland, Beschluss vom 08.03.2010 – 1 VK 03/2010

"Die Rechtsmittelrichtlinie 89/665 EWG steht einer nationalen Bestimmung entgegen, 
auf deren Grundlage ein nationales Gericht einen Nachprüfungsantrag, der auf die 
Feststellung eines Verstoßes gegen die Vorschriften über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge (…) gerichtet ist, in Anwendung des nach Ermessen beurteilten Kriteriums 
der Unverzüglichkeit der Verfahrenseinleitung wegen Fristversäumnis zurückweisen 
kann."
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Aktuelle Rechtsprechung zu den Rügeobliegenheiten (2)

2. Rügen von in den Vergabeunterlagen erkennbaren Vergaberechts-
verstößen, § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB

 OLG Koblenz, Beschluss vom 10.06.2010 – 1 Verg 3/10

"Die Anwendbarkeit des § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB setzt keine 
vorherige Rechtsbehelfsbelehrung voraus, da keine Rechtsmittel-
einlegungsfrist im Sinne des Anhangs VII A – Bekanntmachung Nr. 24 
zur VKR bestimmt ist"
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3. Nachprüfungsantrag bei Ablehnung der Rügeabhilfe, § 107 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 4 GWB

 OLG Celle, Beschluss vom 04.03.2010 – 13 Verg 1/10
1. § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB enthält eine Rechtsbehelfsfrist, auf die nach § 17a Nr. 1 

VOL/A 2006 i.V.m. Ziff. VI. 4.2 Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 in der 
Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung hinzuweisen ist.

2. Die 15-Tage-Frist wird nur durch eine eindeutige Zurückweisung einer Rüge in Gang 
gesetzt. Schon der im Ablehnungsschreiben enthaltene Hinweis, dass die 
Vergabestelle "für Rückfragen gerne zur Verfügung" steht, könnte so verstanden 
werden, dass sich die Vergabestelle einer weiteren Erörterung des gerügten 
Sachverhalts nicht verschließen will und daher dem Lauf der Frist entgegenstehen."

 OLG Karlsruhe, Beschluss vom 08.01.2010 – 15 Verg 1/10
1. Bei der Frist des § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB handelt es sich um eine 

Rechtsbehelfsfrist, auf die in der Bekanntmachung hinzuweisen ist."

Aktuelle Rechtsprechung zu den Rügeobliegenheiten (3)

"

"
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Empfehlungen für Vergabestellen (1)
 Vergabestellen sollten bereits in der Vergabebekanntmachung so viel 

Informationen wie möglich über das geplante Vergabeverfahren geben. 
Hintergrund: § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB

 Vergabestellen sollten vorsorglich unter Ziff. VI.4.2 der 
Vergabebekanntmachung auf die Präklusions-/Rechtsbehelfsfristen des 
§ 107 Abs. 3 GWB hinweisen, z.B.:

" Es gilt die am 24.04.2009 in Kraft getretene Neufassung des GWB (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkung). Auf folgende Punkte wird hingewiesen:

- § 101a GWB: Informations- und Wartepflicht:

Demnach darf ein Vertrag erst 15 Kalendertage nach Absendung der 
Information an die nicht berücksichtigten Bieter geschlossen werden. Wird die 
Information per Fax oder auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die 
Frist auf 10 Tage.

- § 107 GWB Einleitung, Antrag:

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit

[Wortlaut des § 107 Abs. 3 GWB wiedergeben]"

10

Empfehlungen für Vergabestellen (2)

Die Zurückweisung einer Rüge sollte unmissverständlich als solche 
formuliert sein, z.B.: "Bitte betrachten Sie die Zurückweisung Ihrer Rüge 
als endgültig."

11

Empfehlungen für Bieter

Im Hinblick auf die gravierenden Rechtsfolgen einer Verletzung der 
Rügeobliegenheiten gemäß § 107 Abs. 3 GWB sollten Bieter bei Rügen 
stets "auf Nummer sicher" gehen, d.h. 

 Vergabebekanntmachungen und Vergabeunterlagen parallel zur 
Bewerbung bzw. Angebotsabgabe auf mögliche Vergabe-
rechtsverstöße prüfen und solche ggfs. vor Ablauf der 
Bewerbungs-/Angebotsfrist rügen

 Formale Anforderungen an eine Rüge beachten 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Beatrice Fabry
Menold Bezler Rechtsanwälte 

Rheinstahlstraße 3
70469 Stuttgart

E-Mail: beatrice.fabry@menoldbezler.de
Tel. 0711 86040-650
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Inhalt
• Kurzvorstellung der GHV

• Einführung in die Problematik

• Auftragswert in der VOF a. F. und n. F.

• Auftragswert in der VgV a. F und n. F.

• Auftragswert im GWB

• Auftragswert in der EU-Richtlinie 2004/18/EG

• Fazit und Stellungnahme BMVBS

• 2 Beispiele

Ziel: Herleitung, dass auch weiterhin
 die Auftragswerte verschiedener Planungsleistungen bei 

einem Bauvorhaben nicht zwingend zu addieren sind!
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GHV – Gütestelle Honorar- und Vergaberecht
Institutionelle Vereinsmitglieder (Stand 2010): 

• altlastenforum Baden-Württemberg e. V.

• Berufsverbände der Ökologen Baden-Württemberg, Bayern und 
Hessen

• Fachverband Bau Württemberg e. V.

• Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz

• Ingenieurkammern Baden-Württemberg und Saarland

• Landesbetrieb für Straßenbau Saarland

• Ministerium der Finanzen Saarland

Weitere, nicht institutionelle Auftraggeber und Auftragnehmer
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GHV – Gütestelle Honorar- und Vergaberecht
Die GHV

• berät, führt Schlichtungen durch, erstellt Schiedsgutachten und 
Empfehlungen in HOAI- und VOF- Fragen

• ist neutral

• stellt dies durch einen paritätisch besetzten Vorstand sicher

• stellt dies durch vereidigte Sachverständige und Anwälte sicher

• wird bundesweit angefragt

• ist vom Justizministerium Baden-Württemberg als institutionelle 
Schlichtungsstelle geführt

• ist von der Europäischen Kommission notifiziert
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Zitierte Vorschriften:
• Richtlinie 2004/18/EG vom 31. März 2004 über die Koordinierung 

der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge

• GWB - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 25. Mai 
2009

• VgV - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Vergabeverordnung - VgV) vom 07. Juni 2010 

• VgV a. F., wie vor, jedoch vom 23. Oktober 2006 (alte Fassung)

• VOF – Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen vom 8. 
Dezember 2009

• VOF a. F., wie vor, jedoch vom 16. März 2006 (alte Fassung)
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Auftragswert = Richtungsbestimmung:

Auftragswert!

≥ 193.000 €

• Freihändige 
Vergabe

• (Vergabe-VwV)
• (MRöA)

Nein

• GWB
• VgV
• VOF
• (2004/18/EG)

Ja
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Beispiel: Kindergarten

a. K. = 1,0 Mio. € Dienstleistungen:

Architekt:

Tragwerkspl.:

TA-Planung:

Freianlagenpl.:

SiGe-Planung:

Rechtsberatung:

Vermessungsl.:

SV-Leistungen:

Summe:

Honorar:

110.000 €

45.000 €

60.000 €

10.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

10.000 €

250.000 €

Frage:
Auftragswert?

1.

oder

2.
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Auftragswert in der VOF a. F.:
§ 3 VOF a. F: 

(1) Bei der Berechnung des geschätzten Auftragswertes ist von der 
geschätzten Gesamtvergütung für die vorgesehene Leistung 
auszugehen.

 In VgV geregelt, konnte in VOF n. F. entfallen!

 Kein (erschöpfender) Hinweis zum Auftragswert!

(2) Die Berechnung des Auftragswertes oder eine Teilung des 
Auftrages darf nicht in der Absicht erfolgen, ihn der Anwendung 
dieser Bestimmungen zu entziehen.

 In VgV geregelt, konnte in VOF n. F. entfallen!

 Kein erschöpfender Hinweis zum Auftragswert!
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Auftragswert in der VOF a. F.:
§ 3 VOF a. F: 

(3) Soweit die zu vergebende Leistung in mehrere Teilaufträge 
derselben freiberuflichen Leistungen aufgeteilt wird, muss ihr Wert 
bei der Berechnung des geschätzten Gesamtwertes addiert werden.

 Klarstellung, dass verschiedene Planungsleistungen nicht zur 
Auftragswertermittlung zusammen zu zählen waren!

 In VOF n. F. nicht mehr enthalten!

 Weyand, Baumann folgern: Auftragswerte sind zu addieren!

 GHV: Ausreichend Hinweise, dass Auftragswerte auch zukünftig 
nicht zu addieren sind!
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Auftragswert in der VOF n. F.:
§ 1 Abs. 2 VOF n. F: 

Die Bestimmungen der VOF sind anzuwenden, sofern der 
geschätzte Auftragswert die Schwellenwerte für Dienstleistungen 
und Wettbewerbe ohne Umsatzsteuer nach § 2 Vergabeverordnung 
erreicht oder überschreitet.

 Auftragswerte für Dienstleistungen und Wettbewerbe sind 
gleichgestellt (nachfolgend Weiteres dazu)!

 Hinweis, dass „der Auftragswert“ gemeint ist!

 Keine weiteren Hinweise in der VOF!

 Keine abschließende Sicherheit!
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Auftragswert in der VgV n. F.:
§ 3 Abs. 1 VgV n. F.: 

Bei der Schätzung des Auftragswertes ist von der geschätzten 
Gesamtvergütung für die vorgesehene Leistung … auszugehen.

 Dem Auftraggeber steht es weitgehend frei, wie er Leistungen 
„vorsieht“ (Rechtsprechung verfügbar)!

 Hinweis, dass „der Auftragswert“ gemeint ist!

§ 3 Abs. 2 VgV n. F.: 

Der Wert eines beabsichtigten Auftrages darf nicht in der Absicht 
geschätzt oder aufgeteilt werden, den Auftrag der Anwendung dieser 
Verordnung zu entziehen.

 Es geht um den Wert des „beabsichtigten“ Auftrags!

 Hinweise, aber keine Sicherheit, was gemeint ist!
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Auftragswert in der VgV n. F.:
§ 3 Abs. 7 VgV n. F.: 

Besteht die beabsichtigte Beschaffung aus mehreren Losen, für die 
jeweils ein gesonderter Auftrag vergeben wird, ist der Wert aller Lose 
zugrunde zu legen. Bei Lieferaufträgen gilt dies nur für Lose über 
gleichartige Lieferungen.

 Es geht um die beabsichtigte Beschaffung!

 Nicht abschließend klar, was „die Beschaffung“ ist!

 Hier steckt das Problem der Auslegung der neuen VgV!

 Man könnte zum Ergebnis kommen, dass Dienstleistungen 
grundsätzlich zu addieren sind, wenn es eine Regelung für 
Lieferleistungen und keine Regelung für Dienstleistungen gibt,!
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Auftragswert in der VgV n. F.:
§ 3 Abs. 8 VgV n. F.: 

Bei Auslobungsverfahren, die zu einem Dienstleistungsauftrag 
führen sollen, ist der Wert des Dienstleistungsauftrags zu schätzen, 
zzgl. etwaiger Preisgelder und Zahlungen an Teilnehmer. Bei allen 
übrigen Auslobungsverfahren entspricht der Wert der Summe aller 
Preisgelder … sowie des Wertes des Dienstleistungsauftrags, der 
vergeben werden könnte, …

 Nur der Wert der Auslobung ergibt den Auftragswert!

 Andere Planungsleistungen sind beim Auftragswert nicht zu 
berücksichtigen!

 Was bei einer Auslobung gilt, muss auch sonst gelten!

 Hinweis, dass keine Aufsummierung erfolgt!
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Auftragswert im GWB:
§ 97 Abs. 1 GWB: 

Öffentliche Auftraggeber beschaffen Waren, Bau- und 
Dienstleistungen … .

 Dienstleistungen sind eigenständige Beschaffungen!

§ 97 Abs. 3 GWB: 

Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge vornehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge 
aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet 
(Fachlose) zu vergeben.

 Bisherige Rechtsprechung zu § 3 Abs.3 VOF a. F. spricht von 
„Fachlosen“ einer Dienstleistung!

 Wenn Fachlos und Los identisch, dann Hinweis auf die 
generelle Zusammenfassung!
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Auftragswert im GWB:
§ 99 Abs. 2 GWB: 

Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, … .

 Bei Lieferaufträgen geht es nur um den Vertrag!

§ 99 Abs. 3 GWB: 

Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die 
gleichzeitige Planung und Ausführung eines Bauvorhabens … .

 Bei Bauaufträgen geht es um das Bauvorhaben!

§ 99 Abs. 4 GWB: 

Als Dienstleistungsaufträge gelten die Verträge … die nicht unter 
Abs. 2 oder Abs. 3 fallen.

 Bei Dienstleistungsaufträgen geht es nur um den Vertrag!

 Hinweis, dass Dienstleistungsaufträge auftragsbezogen sind! 16

Auftragswert in der EU-Richtlinie 2004/18/EG:
Artikel 9 Abs. 3:

Ein Bauvorhaben oder ein Beschaffungsvorhaben mit dem Ziel, eine 
bestimmte Menge von Waren und/oder Dienstleistungen zu 
beschaffen, darf nicht zu dem Zwecke aufgeteilt werden, das 
Vorhaben der Anwendung dieser Richtlinie zu entziehen.

 Bauvorhaben sind anders zu sehen als Beschaffungsvorhaben 
für Dienstleistungen!

 Bei Bauleistungen zählt das Bauvorhaben als Ganzes!

 Bei Dienstleistungen zählt der Beschaffungsvorgang für die 
jeweilige Dienstleistung!

 Hinweis, dass die Auftragswerte von Dienstleistungen eines 
Bauvorhabens nicht zu addieren sind!
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Auftragswert in der EU-Richtlinie 2004/18/EG:
Artikel 9 Abs. 5 lit. a):

Kann ein Bauvorhaben oder die beabsichtigte Beschaffung von 
Dienstleistungen zu Aufträgen führen, die gleichzeitig in Losen 
vergeben werden, so ist der geschätzte Gesamtwert aller dieser 
Lose zugrunde zu legen.

 Bauvorhaben sind anders zu sehen als die Beschaffung von 
Dienstleistungen!

 Das Bauvorhaben darf nicht in Lose aufgeteilt werden!

 Die Beschaffung von Dienstleistungen darf nicht in Lose 
aufgeteilt werden!

 Hinweis, dass die Auftragswerte von Dienstleistungen eines 
Bauvorhabens nicht zu addieren sind!
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Auftragswert in der EU-Richtlinie 2004/18/EG:
Artikel 9 Abs. 8:

Bei Dienstleistungsaufträgen wird der geschätzte Auftragswert wie 
folgt berechnet:

Lit. a) iii):

Bei Aufträgen über Planungsarbeiten auf der Basis von Gebühren, 
Provisionen sowie anderer vergleichbarer Vergütungen.

 Es geht um den „Auftragswert“!

 Es geht um Planungsarbeiten und nicht um Planungsarbeiten 
für ein Bauvorhaben!

 Hinweis, dass die Auftragswerte für Dienstleistungen eines 
Bauvorhabens nicht zu addieren sind!
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Auftragswert in der EU-Richtlinie 2004/18/EG:
Artikel 67 Abs. 1:

Dieser Titel (Wettbewerbe – Anm.) findet Anwendung auf

a) Wettbewerbe, die im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags durchgeführt werden;

b) … .

In den Fällen nach Buchstabe a ist der Schwellenwert der 
geschätzte Wert des öffentlichen Dienstleistungsauftrags ohne MwSt 
einschließlich etwaiger Preisgelder und/oder Zahlungen an die 
Teilnehmer.

 Nur der Wert der Auslobung ergibt den Auftragswert!

 Was bei einer Auslobung gilt, muss auch sonst gelten!

 Hinweis, dass keine Aufsummierung erfolgen muss!
20

Auftragswert in der EU-Richtlinie 2004/18/EG:
Artikel 67 Abs. 1:

Dieser Titel (Wettbewerbe – Anm.) findet Anwendung auf

a) …;

b) Wettbewerbe mit Preisgeldern oder Zahlungen an die 
Teilnehmer.

In den Fällen nach Buchstabe b ist der Schwellenwert der Gesamt-
wert dieser Preisgelder und Zahlungen, einschließlich des 
geschätzten Wertes des öffentlichen Dienstleistungsauftrags ohne 
MwSt, der später nach Artikel 31 Abs. 3 vergeben werden könnte, ...

 Nur der Wert der Auslobung ergibt den Auftragswert!

 Was bei einer Auslobung gilt, muss auch sonst gelten!

 Indiz, dass keine Aufsummierung erfolgen muss!
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Fazit:
• VOF gibt keine Hinweise (mehr) zur Schwellenwertberechnung!

• VgV gibt Hinweise in beide Richtungen, Klarstellung erforderlich!

• GWB gibt überwiegend Hinweise, dass keine Addition zu erfolgen 
hat!

• EU-Richtlinie 2004/18/EG gibt überwiegend Hinweise, wie vor!

Gesamtschau:

• Überwiegend Hinweise, dass Planungsleistungen als 
Dienstleistungen „auftragsbezogen“ zu betrachten sind!

• Keine abschließende Sicherheit!

 Handlungsbedarf!
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Auftragswert in der VgV a. F. und n. F.:
MR K. H. Collmeier, Referatsleiter B 10, BMVBS (25.10.2010): 

„Die Berechnung des hinsichtlich des Schwellenwertes maßgeb-
lichen Auftragswertes wurde mit der Novellierung der VOF nicht in 
die neue VOF 2009 übernommen, da die Berechnung in der VgV 
geregelt ist und eine Dopplung nicht gewünscht war. Die bereits 
schon in der vorangegangenen VgV, in § 3 Absatz 5 VgV enthaltene 
Formulierung, … , wurde in den neuen § 3 Absatz 7 der nun 
geltenden VgV übernommen. Mit Blick auf die entfallene VOF-
Regelung hätte man hier ergänzen können, dass nicht nur bei 
Lieferaufträgen, sondern nun auch bei Dienstleistungsaufträgen die 
Zusammenfassung von Losen nur für Lose über gleichartige 
Leistungen gilt. …

 Problem erkannt!
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Auftragswert in der „neuen“ VgV:
Schreiben des BMVBS vom 13.01.2011 (Az.: B 15 8162.4/3):

Hierzu kann ich Ihnen zunächst zur formellen Seite mitteilen, dass 
die Ressortabstimmung über den Entwurf einer Verordnung zur 
Änderung der Vergabeverordnung … eingeleitet und die 
Kabinettbefassung für den 2.2.2011 vorgesehen ist. Die Befassung 
des Bundesrates wird dann nach Beschluss der Bundesregierung 
am 18.03.2011 möglich sein.

 Es gibt kurzfristig eine „neue“ VgV!

 (Hier wurde also etwas „vergessen“!)
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Auftragswert in der „neuen“ VgV:
Schreiben des BMVBS vom 13.01.2011 (Az.: B 15 8162.4/3):

Inhaltlich ist in Artikel 1 Ziffer 1 b) vorgesehen, dass § 3 Absatz 7 ein 
weiterer Satz eingefügt wird, der wie folgt lautet:

„Soweit eine zu vergebende freiberufliche Leistung nach § 5 in 
mehrere Teilaufträge derselben freiberuflichen Leistung aufgeteilt 
wird, müssen die Werte der Teilaufträge zur Berechnung des 
geschätzten Auftragswertes addiert werden.“

 Das wäre die erforderliche Klarstellung!

 Dann ändert sich nichts gegenüber der bisherigen Regelung!

 Auftragswerte verschiedener Planungsleistungen sind 
spätestens dann (wohl auch jetzt) nicht zu addieren!

 2 Beispiele folgen!
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Beispiel 1: Kindergarten an Einzelplaner

a. K. = 1,0 Mio. € Dienstleistungen:

Architekt:

Tragwerkspl.:

TA-Planung:

Freianlagenpl.:

SiGe-Planung:

Rechtsberatung:

Vermessungsl.:

SV-Leistungen:

Summe:

Honorar:

110.000 €

45.000 €

60.000 €

10.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

10.000 €

250.000 €

Auftragswert:
pro Auftrag

1.
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Beispiel 2: Kindergarten an Generalplaner

a. K. = 1,0 Mio. € Dienstleistungen:

Architekt:

Tragwerkspl.:

TA-Planung:

Freianlagenpl.:

SiGe-Planung:

Rechtsberatung:

Vermessungsl.:

SV-Leistungen:

Summe:

Honorar:

110.000 €

45.000 €

60.000 €

10.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

10.000 €

250.000 €

Auftragswert:
Summe!

2.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ständig aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage:   

www.ghv-guetestelle.de

Berechnung des Auftragswertes (VgV, VOF)
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9. Vergabetag Baden-Württemberg
Vergabe  von  Architekten- und  Ingenieurleistungen.   
Neu: GWB, VgV und VOF – alles einfacher ?

Schirmherr:  Wirtschaftsminister Ernst Pfister MdL

Veranstalter:

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Dipl.-Ing. 

Harald Klose
Architekt,
LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH

Anwendung der neuen VOF
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Das Image einer Stadt

ANWENDUNG   DER   NEUEN   VOF

Vortrag im Rahmen des
9. Vergabetages Baden-Württemberg

am Freitag, den 28. Januar 2011

Dipl. Ing. Harald Klose
LBBW  Immobilien  Kommunalentwicklung  GmbH
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Das Image einer Stadt

…………..aber hallo, es gibt eine neue VOF !!!
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……..und dieses war der erste Eindruck

6
Das Image einer Stadt

VOF neu

was hat sich geändert?

Alt Neu
• 26 Paragrafen
• 2 Kapitel
• § 9 Bekanntmachungen
• § 10 Auswahl der Bewerber

• 20 Paragrafen
• 3 Kapitel
• § 9 Bekanntmachungen
• § 10 Auswahl der Bewerber
• Inhaltlich natürlich auch 

Einiges
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Beteiligte am Verfahren

Auftraggeber Auftragnehmer

Betreuer
(§ 6 alte VOF)

11
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Wie kommt man eigentlich an:

• fachkundige, 

• leistungsfähige,

• zuverlässige Unternehmen?

Und das 
• nicht diskriminierend, 
• allgemein zugänglich
• und unter Beteiligung  kleinerer Büroorganisationen und Berufsanfängern

früher § 4 VOF
heute  § 2 VOF

Grundsätze
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Januar 2010
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Ablauf

1. Definition der Aufgabe § 6 VOF

2. Beschreibung eines Anforderungsprofils §4 und 5 der potentiellen AN
3. Öffentliche Ausschreibung (EU-Amtsblatt)

- Veröffentlichung 30/37 Tage (§ 7 und 9) –

4. Auswahl der Bewerber § 10 – Anregung stärkere Vorgaben an Qualität 
des Auswahlgremiums
- Benachrichtigung der nicht berücksichtigten Bewerber – (1. Rügewelle)

5. Verhandlungsverfahren

6. Auftrag § 10  (2.Rügewelle)
- Verzicht auf Auftragserteilung § 14 -

15
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Auswahl 1. Phase

III.2.3) Personelle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu 
überprüfen:

1) Referenzen: tabellarische Auflistung der Bauvorhaben der letzten 10 Jahre mit 
Nennung der Kenndaten (BGF, BRI, Baukosten – Kgr. 300 – 600) und der 
beauftragten Leistungen, Planungszeitraum, Fertigstellung, Kontaktdaten von 
Referenzansprechpartner auf Auftraggeberseite, 1 DIN A4 Blatt; 
Bewertung: 3 Punkte.

2) Vergleichbare Projekte (z.B. Eishallen, Eissportanlagen, Kältetechnik für Eisanlagen,
Lüftungstechnik für Eishallen, Fertigstellung nicht älter als 5 Jahre) – Referenzblatt 
mit Fotos und Plänen sowie einer Kurzbeschreibung, 1 DIN A4 Blatt;
Bewertung: 6 Punkte

3) Innovative Ansätze: in Bau + Betrieb (z.B. Lärmschutz, Klimatechnik etc.),

1 DIN A 4 Blatt
Bewertung: 3 Punkte.

16
Das Image einer Stadt



17
Das Image einer Stadt

18
Das Image einer Stadt

„Verantwortung Betreuer“

§ 5 Nachweis der Eignung

(3) Fehlende Erklärungen und Nachweise, 
die bis zum Ablauf der 
Bewerbungsfrist nicht vorgelegt 
wurden, können auf Anforderung der 
Auftraggeber bis zum Ablauf einer zu 
bestimmenden Nachfrist nachgereicht 
werden.

19
Das Image einer Stadt

„Vorbefasstheit“

§ 4 Teilnehmer am Vergabeverfahren

(5) Haben Bewerber oder Bieter vor 
Einleitung des Vergabeverfahrens 
Auftraggeber beraten oder sonst 
unterstützt, haben die Auftraggeber 
sicherzustellen, dass der Wettbewerb 
durch die Teilnahme dieser Bewerber 
oder Bieter nicht verfälscht wird.

20
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IV.2) Zuschlagskriterien
IV.2.1) Zuschlagskriterien

Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien:
1. Technische und funktionale Gestaltung in Bezug auf die Anforderungen an 

Raumprogramm und Funktionalität ( Technisches Konzept, Grundrisse und 
Schnitte): 40 %

2. Ideenskizze Gebäudehülle (Fassade und Schnitte im M 1:200) 20 %
3. Energie- und Raumklimakonzept (Eisbereitung, Abwärmenutzung, Klimatisierung 

und Kühlung): 25 %
4. Instrumente zur Termin- und Kostenkontrolle (mit Controlling Schwerpunkten) 

Logistik, Bauablauf, Nachtragsmanagement: 5 %
5. Hinweise zur städtebaulichen Optimierung des Konzeptes (Arbeitsmodell): 5 %
6. Das wirtschaftlichste Honorarangebot erhält die höchste Punktzahl: 5 %.

Hinweis: Die vorliegenden Ausgangsplanungen der Büros Deyle und Schlenker stehen 
den ausgewählten Teilnehmern ab der Aufforderung zur Angebotsabgabe zur 
Verfügung.
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„Die Rüge“

22
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„Erfahrungen I“

• Die VOF ist auch 13 Jahre nach ihrer 
Geburt (1. November 1993) bei den 
Beteiligten nur unzureichend bekannt

• fairer Wettbewerb findet weder auf 
dem flachen Land noch in diversen 
Landeshauptstädten statt

• die Hilfestellungen zur VOF 
unterstützen einen gewissen 
Formalismus

…. und Losen (§ 10 (3) ist kein probates 
Mittel zur Hebung der Baukultur!

23
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„Erfahrungen II“

• Auftraggeber wissen z.T. nur sehr un-
präzise, was Sie wollen

• Ausschreibungs-/ Bekanntmachungs-
texte werden von den Bewerbern nicht 
sorgfältig gelesen

• Bewerberanzahl relativ gering (im 
Vergleich zum offenen Wettbewerb)

• standardisierte Bewerbungen

• Materialschlacht der Bewerber (1. 
Phase, 2. Phase und auch noch danach)

…. die VOF ist sicherlich verbesserungsfähig – man sollte sie aber nicht alle 3 Jahre 
novellieren! 

24
Das Image einer Stadt
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9. Vergabetag Baden-Württemberg
Vergabe  von  Architekten- und  Ingenieurleistungen.   
Neu: GWB, VgV und VOF – alles einfacher ?

Schirmherr:  Wirtschaftsminister Ernst Pfister MdL

Veranstalter:

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Josef Horn
Leiter des Ausschreibungsdienstes der 
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH

Erfahrungen ein Jahr e-Vergabe 
in Baden-Württemberg 



Josef Horn
Ausschreibungsdienst
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg

j.horn@staatsanzeiger.de
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eVergabe in Baden-Württemberg

Vergabe24 – Vergabeverfahren 2010
 5.975 Verfahren mit digitaler Angebotsabgabe:

 2.427 Offene Verfahren und Öffentliche Ausschreibungen (30 VOF)
 3.548 Beschränkte Ausschreibungen (161 VOF)

 Nutzer der Vergabeplattform in Baden-Württemberg:
 4.405 Bieterbetriebe bei Öffentlichen Verfahren
 9.600 Bieterbetriebe bei Beschränkten Verfahren
 29.500 eingegangene Angebote
 1.472 elektronische Angebote

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1Q 2Q 3Q 4Q
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eVergabe in Baden-Württemberg (Stand 28.1.2011)

 Vergabe24 – Baden-Württemberg
596 Vergabeverfahren, davon 346 mit digitaler Angebotsabgabe

 462 Offene Verfahren und Öffentliche Ausschreibungen
 255 mit Vergabeunterlagen zum Herunterladen
 212 mit digitaler Angebotsabgabe

 134 Beschränkte Ausschreibungen
 134 mit digitaler Angebotsabgabe

 Stadt Stuttgart
 44 Öffentliche und Offene Vergabeverfahren mit digitaler Angebotsabgabe

 Healy Hudson – „Deutsche eVergabe“ – (mit Metropolregion)
 Baden-Württemberg - 47 Vergabeverfahren, davon 20 mit digitaler 

Angebotsabgabe
 Deutschland – 116 Vergabeverfahren, davon 29 mit digitaler 

Angebotsabgabe
 Bayern – vergabe.bayern.de

 174 Offene und Öffentliche Vergabeverfahren mit digitaler 
Angebotsabgabe
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Nachhaltige eVergabe

Voraussetzung für eine nachhaltige eVergabe ist die
Akzeptanz der Bieter
 Viele Aufträge auf einer (möglichst) großen Vergabeplattform

 Zersplitterung des Marktes führt zur Verweigerungshaltung der Bieter
 An erster Stelle stehen beim Bieter

 Aufwand/Nutzen
 Informationsmenge

 Bietersoftware - Unterstützung bei der Angebotserstellung
 Eindeutige Führung durch die Angebotserstellung
 Alle notwendigen Werkzeuge (LV, PDF, Signierungssoftware)
 Sicherheit, Prüfung und Bestätigung, Akzeptanz aller zugelassenen Signaturen

 Schulung
 Support 
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Akzeptanz der Bieter

Schulungen

 Schulungen
 Halbtägige Schulung mit 12 Laptops, bis zu 30 Teilnehmer
 Seit Oktober 2008 über 250 Schulungen mit über 4.000 Teilnehmern

 Regionale Schulungen mit und durch die Handwerkskammer
 Handwerkskammer Freiburg
 Handwerkskammer Konstanz mit Bildungsakademien Waldshut, Konstanz, Rottweil 
 Handwerkskammer Reutlingen mit der Bildungsakademie Sigmaringen
 Kreishandwerkerschaft Calw
 Kreishandwerkerschaft Friedrichshafen
 Kreishandwerkerschaft Reutlingen
 Kreishandwerkerschaft Sigmaringen
 Kreishandwerkerschaft Tübingen
 Kreishandwerkerschaft Zollernalb
 T-City Friedrichshafen
 Landesinnungsverband für das Raumausstatter- und Sattlerhandwerk
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eVergabe Baden-Württemberg

eVergabe-System für die Landkreise, Kommunen und Eigenbetriebe
 AI Vergabemanager BW Kommunal

 Kostengünstiges ASP-System
 OSCI-Standard
 Alle Vergabeverfahren
 Integrierte Vergabehandbücher

 KVHB (VOB), KV (VOL) – Kommunen und Eigenbetriebe Baden-Württemberg
 Landesformulare Straßenbau – Straßenbauämter der Landkreise
 Bundformulare - Landes- und Bundeseinrichtungen

 Vergaberechtlich geprüfte Workflowunterstützung
 Firmenverwaltung

 Vergabeplattform des Landes – Vergabe24
 Meistgenutzte Vergabeplattform

 Angebotsserver der Landesverwaltung
 OSCI-Standard, Governikustechnologie (höchste Sicherheitsstufe)

 Rahmenvertrag mit Landkreis- und Städtetag Baden-Württemberg
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eVergabe Baden-Württemberg

Landesverwaltung
 Vermögen und Bau Baden-Württemberg (22 Ämter)
 Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg (28 Ämter)
 LZBW
 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt

Kommunal
 Landratsamt Rems-Murr-Kreis
 Landratsamt Reutlingen
 Landratsamt Sigmaringen
 Landratsamt Tuttlingen
 Landratsamt Zollernalbkreis
 Freiburger Stadt- und Kommunalbau
 Friedrichshafen
 Lörrach
 Reutlingen
 Rheinfelden
 Schöpfheim
 Tuttlingen
 … und weitere 25+
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Referenzliste Vergabestellensoftware

Bund
Bundesagentur für Arbeit
Bundesministerium der Verteidigung 
Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern – BMI
Deutsche Rentenversicherung Bund und BW
Rundfunk- und Fernsehanstalten

Länder
Baden-Württemberg
Hessen 
Niedersachsen
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Freie Hansestadt Bremen

Kommunal
Düsseldorf
Frankfurt
Dresden
…..



Josef Horn
Ausschreibungsdienst
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg

j.horn@staatsanzeiger.de
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9. Vergabetag Baden-Württemberg
Vergabe  von  Architekten- und  Ingenieurleistungen.   
Neu: GWB, VgV und VOF – alles einfacher ?

Schirmherr:  Wirtschaftsminister Ernst Pfister MdL

Veranstalter:

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Erfolg durch Architektenwettbewerb –
ein Beispiel aus der Praxis

Thomas Hölsch
Bürgermeister aus Dusslingen



Erfolg durch Architektenwettbewerb –
ein Beispiel aus der Praxis

Gemeinde Dußlingen
Landkreis Tübingen

Einleitung

Planungsgrundlagen

Standort

Masterplan

Immobilienkonzept

Konzeption

Funktionsschema

Modellfotos

Pläne

Fotos

Details

Materialkonzept

Technik

Berechnungen

Kosten

Facility Management

Projektstruktur

Terminplanung

Projektbeteiligte
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Masterplan

2

1

3 

4

7

1
2
3
4

5Rathaus

Wohn- und Geschäftshaus

Seniorenzentrum

best. Bahnhof

Rathausplatz

5

6

6 Parkplätze

7 Gepl. Wohngebiet

STÄDTEBAU :

Mit dem Bau des Rathauses, des Wohn- und
Geschäftshauses und des Seniorenzentrums
entsteht sowohl ein Platz als Kernstück des neuen
Stadtviertels, als auch die neue Mitte Dußlingens.

Alle neuen Gebäude stehen in direkter Beziehung
zur Bahnhofstraße. Der Platz orientiert sich zum
Eingang des Rathauses und betont seine
besondere öffentliche Bedeutung. Die exponierte
Lage des neuen Rathauses ermöglicht eine
Sichtbeziehung zum Ort.

Der Rathausplatz wird zum Knotenpunkt der
Fußverbindungen an der Bahnhofstraße und dem
altem Ortskern. Diese Wegeverbindung führt
entlang einer Spange öffentlicher Nutzungen und
erschließt im weiteren Verlauf die Schule und die
Mehrzweckhalle.

Das denkmalgeschütze Bahnhofsgebäude wird Teil
des Rathausplatzes, und begrenzt ihn nach Osten.
Ein Cafe und Läden im Geschäftsgebäude
beleben den Rathausplatz.
Die verkehrsberuhigte Bahnhofstraße quert den
Platz .

Einleitung

Planungsgrundlagen

Standort

Masterplan

Immobilienkonzept

Konzeption

Funktionsschema

Modellfotos

Pläne

Fotos

Details

Materialkonzept

Technik

Berechnungen

Kosten

Facility Management

Projektstruktur

Terminplanung

Projektbeteiligte

Fläche ges. Funktionsebene 3        
468 m² ohne Erschließungsfläche

Planungsgrundlagen

Büro Azubi
Reserve

19,5 m² Gemeinde-
kasse

stellv. Orts-
baumeister

lfd. Akten
Kasse13 m² Ordnungsamt

lfd. Akten
Ordnungsamt

Standesamtgemeinsames 
Vorzimmer

32,5 m²

Bauregistratur

Ortsbau-
meister

26,0 m²

Trauzimmer

39 m²

Notar

Licht-
pausen

Hausdruk-
kerei/Post

Sozial-
raum26 m²WC

Besucher
WC 
Bedienstete

Bürgerbüro
Servicebereich
Foyer 117 m²

19,5 m²

19,5 m²

19,5 m²

19,5 m²

13 m²

19,5 m²

19,5 m²

13 m²

19,5 m²

13 m²

19,5 m²

Besprechungs-
zimmer

32,5 m²

Bürgermeister
39  m² Notar

EDV13 m²

stellv.
Hauptamtsleiter

lfd. Akten
Hauptamt

WC
Besucher

19,5 m²

WC 
Bedienstete

13 m²

Stuhllager

Teeküche

gemeinsame
s Vorzimmer

Hauptamtsleiterin 26 m²

Reservebüro

gemeinsames 
Vorzimmer32,5 m²

Kämmerer26 m²

stellv. Kämmerer
Steueramt19,5 m²

gemeinsames 
Vorzimmer 32,5 m² lfd.Akten

Kämmerer13 m²

Sitzungsaal

136 m²

6,5m²

7m²

13 m²

19,5 m²

19,5 m²

Tiefgarage

400 m²

Abstellraum

Zentral-
registratur

78 m²

Lager 
Büro-
bedarf

19,5 m²

Lager
Repräs.
mittel

13 m² 6,5

Lager
Getränke

Registratur
Verband

Technik Putzmittel

13 m² 19,5 m²

Lager
Fund-
sachen

13 m² 13 m²

19,5 m²

Fläche ges. Funktionsebene 1     
175,5 m² ohne Erschließungsfläche

Fläche ges. Funktionsebene 2        
468 m² ohne Erschließungsfläche

Einleitung

Planungsgrundlagen

Standort

Masterplan

Immobilienkonzept

Konzeption

Funktionsschema

Modellfotos

Pläne

Grundrisse
Schnitte

Ansichten

Fotos

Details

Materialkonzept

Technik

Berechnungen

Kosten

Facility Management

Projektstruktur

Terminplanung

Pläne

Ansicht Ost

Ansicht Nord



Einleitung

Planungsgrundlagen

Standort

Masterplan

Immobilienkonzept

Konzeption

Funktionsschema

Modellfotos

Pläne

Grundrisse
Schnitte

Ansichten

Fotos

Details

Materialkonzept

Technik

Berechnungen

Kosten

Facility Management

Projektstruktur

Terminplanung

Pläne

Ansicht West

Ansicht Süd

Einleitung

Planungsgrundlagen

Standort

Masterplan

Immobilienkonzept

Konzeption

Funktionsschema

Modellfotos

Pläne

Fotos

Details

Materialkonzept

Technik

Berechnungen

Kosten

Facility Management

Projektstruktur

Terminplanung

Projektbeteiligte

Modellfotos

Einleitung

Planungsgrundlagen

Standort

Masterplan

Immobilienkonzept

Konzeption

Funktionsschema

Modellfotos

Pläne

Grundrisse
Schnitte

Ansichten

Fotos

Details

Materialkonzept

Technik

Berechnungen

Kosten

Facility Management

Projektstruktur

Terminplanung

Pläne

14

La. Repräsen-
tation 

La. 
Getränke

La. Putzmittel

La. Fundsach.

La. Büro-
bedarf

Reg. 
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Untergeschoss
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Abluftanlage

Heizung

Einleitung

Planungsgrundlagen

Standort

Masterplan

Immobilienkonzept

Konzeption

Funktionsschema

Modellfotos

Pläne

Grundrisse
Schnitte

Ansichten

Fotos

Details

Materialkonzept
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!



28. Januar 2011

9. Vergabetag Baden-Württemberg
Vergabe  von  Architekten- und  Ingenieurleistungen.   
Neu: GWB, VgV und VOF – alles einfacher ?

Schirmherr:  Wirtschaftsminister Ernst Pfister MdL

Veranstalter:

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Hinweis: 

Termin 10. Vergabetag Baden-Württemberg

voraussichtlich Freitag, 27. Januar 2012

Merke: 
Vergabetage immer am letzten Freitag im Januar!
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